4. SEPTEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2013 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Ausführung öffentlicher Aufträge und des Königlichen Erlasses vom 9. März 2022 zur Festlegung der Modalitäten in Bezug auf die Verpflichtung der Wirtschaftsteilnehmer im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung im Rahmen von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen


(Belgisches Staatsblatt vom 26. März 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST KANZLEI DES PREMIERMINISTERS


4. SEPTEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2013 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Ausführung öffentlicher Aufträge und des Königlichen Erlasses vom 9. März 2022 zur Festlegung der Modalitäten in Bezug auf die Verpflichtung der Wirtschaftsteilnehmer im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung im Rahmen von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen


BERICHT AN DEN KÖNIG


		Sire,


	vorliegender Entwurf bezweckt die Abänderung der Vorschriften über die Sicherheitsleistung, die im Königlichen Erlass vom 14. Januar 2013 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Ausführung öffentlicher Aufträge, nachstehend "KE ARA" genannt, vorgesehen sind.

	Ziel ist es, den Zugang der kleinen und mittleren Betriebe zu den Verfahren für öffentliche Aufträge zu fördern. Denn obwohl die KMB 99,8 Prozent der Anzahl Betriebe in Belgien ausmachen, ein großes Beschäftigungsvolumen schaffen und in hohem Maße zur Schaffung von Wohlstand in unserem Land beitragen, erhalten sie weniger als die Hälfte des Gesamtwerts der öffentlichen Aufträge, die innerhalb der Europäischen Union vergeben werden. Angesichts der Bedeutung der KMB in unserem Land wäre es interessant, wenn ihre Beteiligung über ein Maßnahmenpaket stärker gefördert würde.

	Diese Maßnahme steht zudem ganz auf der Linie mit der KMB-Maßnahme 5 "5. Förderung - Beurteilung der Rechtsvorschriften über öffentliche Aufträge - Teil KMB" des Aktionsplans zur Förderung des Zugangs der KMB zu öffentlichen Aufträgen, der im November 2021 von der Regierung angenommen worden ist.

	Die derzeitigen Regeln werden so ausgelegt, dass sie grundsätzlich eine Sicherheitsleistung für alle öffentlichen Aufträge vorschreiben, außer für erschöpfend aufgelistete Ausnahmen (zum Beispiel: Aufträge über Versicherungsdienstleistungen, Aufträge über Dienstleistungen im juristischen Bereich, soweit nicht aufgrund von Artikel 28 § 1 Absatz 1 Nr. 4 und/oder Artikel 108 § 1 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes ausgeschlossen, ...). Wenn eine Vergabestelle keine Sicherheitsleistung verlangen möchte, obwohl sie sich nicht in einem Ausnahmefall befindet, muss sie Artikel 9 § 4 anwenden. Sie darf daher nur in ordnungsgemäß begründeten Fällen darauf verzichten, eine Sicherheitsleistung zu verlangen, sofern die besonderen Anforderungen des Auftrags es notwendig machen, was zu einer systematischen Auferlegung einer Sicherheitsleistung führt. Diese systematische Auferlegung ist jedoch ein Hindernis für die Teilnahme der KMB an öffentlichen Aufträgen. Daher wurde beschlossen, die Regeln zu lockern.



	Außerdem wird der Königliche Erlass vom 9. März 2022 zur Festlegung der Modalitäten in Bezug auf die Verpflichtung der Wirtschaftsteilnehmer im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung im Rahmen von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen abgeändert. Es ist beschlossen worden, die Frist zur Festlegung des Inkrafttretens der Verpflichtung der Wirtschaftsteilnehmer, ihre Rechnungen für öffentliche Aufträge und Konzessionen mit einem geschätzten Wert unter 30.000 EUR, aber über 3.000 EUR elektronisch zu versenden, zu verlängern. Im französischen Text wird auch ein Fehler verbessert.

	Schließlich ist vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmung im Bericht an den König den Bemerkungen im Gutachten 73.867/1 des Staatsrates vom 14. Juli 2023 Rechnung getragen worden.

	Durch Artikel 1 des Entwurfs wird Artikel 25 des KE ARA ersetzt. Durch den neuen Artikel wird verdeutlicht, dass in der Regel die Leistung einer Sicherheit verlangt wird. Die Höhe dieser Sicherheitsleistung ist von Amts wegen auf 5 Prozent des Auftragswerts festgesetzt. Die Vergabestelle kann jedoch beschließen, keine Sicherheitsleistung zu verlangen oder einen Prozentsatz unter 5 Prozent festzulegen, ohne dass dies eine Abweichung von den allgemeinen Ausführungsregeln darstellt. Dazu muss sie jedoch eine entsprechende Bestimmung in die Auftragsunterlagen einfügen. Es ist keine Begründung erforderlich. Wenn die Vergabestelle nämlich beschließt, keine Sicherheitsleistung zu verlangen oder eine Sicherheitsleistung unter 5 Prozent vorzusehen, wendet sie lediglich den Entwurf von Artikel 25 § 1 an. Dies stellt daher keine Abweichung dar. Die Vergabestelle muss folglich nicht Artikel 9 § 4 anwenden. Nur wenn die Vergabestelle beschließt, eine Sicherheitsleistung mit einem Prozentsatz über 5 Prozent zu verlangen, weicht sie von Artikel 25 ab. Dementsprechend muss sie ihre Wahl begründen und Artikel 9 § 4 anwenden. Es ist daher erforderlich, dass die besonderen Anforderungen des Auftrags die Abweichung notwendig machen und dass die Begründung in den Auftragsunterlagen enthalten ist.

	Den Vergabestellen wird jedoch empfohlen, keine Sicherheitsleistung aufzuerlegen, wenn es nicht nötig ist. Eine Sicherheitsleistung hat nämlich finanzielle Folgen für den Wirtschaftsteilnehmer, da ein Teil seiner flüssigen Mittel blockiert wird. Außerdem wird im Falle der Leistung der Sicherheit ein erheblicher Verwaltungsaufwand nicht nur auf den Wirtschaftsteilnehmer, sondern auch auf die Vergabestelle zukommen, die die erforderlichen Überprüfungen vornehmen muss.

	Zur Erinnerung: Der aktuelle Artikel 25 des KE ARA sieht eine Reihe von Ausnahmen vor, bei denen keine Sicherheitsleistung verlangt werden darf, vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmung in den Auftragsunterlagen. Diese Ausnahmen sind nicht beibehalten worden, vorbehaltlich der Ausnahme im Zusammenhang mit Aufträgen, deren Wert unter einem bestimmten Schwellenwert liegt (siehe unten). Aber auch wenn diese Ausnahmen nicht mehr im vorliegenden Entwurf vermerkt sind, muss die Vergabestelle, die sich in einem dieser Fälle befindet, besonders vorsichtig vorgehen. Die Sicherheitsleistung könnte sich in einem solchen Fall nämlich sehr oft als unangebracht erweisen. Darüber hinaus muss die Vergabestelle, die einen Auftrag in einem betrugsanfälligen Bereich vergibt, auch größte Vorsicht walten lassen. In diesen Fällen könnte es sich nämlich als angebracht erweisen, eine Sicherheitsleistung zu verlangen.



	Bei Aufträgen, deren Wert unter 50.000 EUR liegt, kann die Vergabestelle in der Regel keine Sicherheitsleistung verlangen. Es wird daran erinnert, dass diese Mindestgrenze von 50.000 EUR sowohl in dem in Artikel 25 § 1 erwähnten Fall als auch in den in den Paragraphen 2 und 3 desselben Artikels erwähnten Fällen gilt. Es ist anzumerken, dass im aktuellen Artikel 25 unterschiedliche Schwellenwerte vorgesehen sind, je nachdem, ob es sich um einen Auftrag handelt, der in den klassischen Bereichen (50.000 EUR) oder in den Sonderbereichen (100.000 EUR) vergeben wird. Fortan gilt der Betrag von 50.000 EUR nicht nur für die klassischen Bereiche, sondern auch für die Sonderbereiche. Ein einziger Schwellenwert scheint in der Tat leichter anwendbar und es scheint keinen objektiven Grund zu geben, der unterschiedliche Schwellenwerte rechtfertigen könnte.

	Bei der Ausnahme für Aufträge, deren Wert unter 50.000 EUR liegt, muss außerdem der Vergabewert und nicht der geschätzte Wert berücksichtigt werden. Es könnte daher in der Praxis vorkommen, dass die Vergabestelle den Auftrag als knapp unter dem Schwellenwert schätzt, obwohl er in Wirklichkeit darüber liegt. In einem solchen Fall wird den Vergabestellen empfohlen, eine Vorbehaltsklausel zu verwenden, nach der eine Sicherheitsleistung nur dann verlangt wird, wenn der Schwellenwert von 50.000 EUR erreicht ist.

	Für alle Fälle wird verdeutlicht, dass in Bezug auf die Rahmenvereinbarung der Gesamtwert berücksichtigt werden muss, um festzustellen, ob der Schwellenwert von 50.000 EUR erreicht ist, und nicht der Wert der Aufträge, die auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung vergeben werden. Eine Rahmenvereinbarung mit einem Gesamtwert von beispielsweise 55.000 EUR, bei der die Aufträge auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung jedoch unter 50.000 EUR liegen, würde daher nicht unter die Ausnahme in Bezug auf den Schwellenwert von 50.000 EUR fallen.

	Hierbei ist es wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, dass selbst wenn der Auftrag in den Anwendungsbereich der vorerwähnten Ausnahme fällt, die Vergabestelle die Möglichkeit behält, davon abzuweichen, indem sie mit einer ausdrücklichen Begründung in Ausführung von Artikel 9 § 4 Absatz 2 zweiter Satz eine Sicherheitsleistung vorschreibt.

	In Bezug auf die Rahmenvereinbarung behält die Vergabestelle die Möglichkeit entweder eine Sicherheitsleistung pro abgeschlossenem Auftrag oder eine globale Sicherheitsleistung für die gesamte Rahmenvereinbarung (nur wenn die Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Auftragnehmer geschlossen wird) vorzusehen.

	Bei der Sicherheitsleistung pro Auftrag, der auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung vergeben wird, ist dafür optiert worden, die allgemeinen Regeln für Sicherheitsleistungen anzuwenden.

	Wird hingegen eine globale Sicherheit für die Rahmenvereinbarung geleistet (mit einem einzigen Auftragnehmer geschlossen), wird diese auf 3 Prozent des geschätzten Werts der Rahmenvereinbarung festgelegt. Die Vergabestelle kann zudem einen Prozentsatz unter 3 Prozent vorsehen, indem sie eine entsprechende Bestimmung in die Auftragsunterlagen einfügt. Sie kann auch eine Sicherheitsleistung verlangen, deren Prozentsatz über 3 Prozent liegt, aber im letzteren Fall muss sie Artikel 9 § 4 anwenden.



	Rahmenvereinbarungen können ein nützliches Instrument für Vergabestellen sein. Dennoch sollte klargestellt werden, dass es für die Vergabestelle im Hinblick auf den Erhalt interessanter Angebote von Vorteil ist, in den Auftragsunterlagen Mindestmengen zu garantieren und so das volle Potenzial dieses Beschaffungsverfahrens zu fördern. Besteht große Unsicherheit darüber, ob die Rahmenvereinbarung tatsächlich in der geschätzten Höhe in Anspruch genommen wird, sollte sich die Vergabestelle generell nicht für eine globale Sicherheitsleistung entscheiden, da dies zu einer unverhältnismäßig hohen Sicherheitsleistung führen könnte.

	Artikel 2 des Entwurfs bezieht sich auf Artikel 33 des KE ARA. Derzeit wird der Antrag des Auftragnehmers auf Abnahme als Antrag auf Freigabe der Sicherheitsleistung angesehen. In einer Reihe von Fällen gibt es jedoch keinen solchen Antrag des Auftragnehmers auf Abnahme.

	Es ist beschlossen worden, den Abnahmeantrag nicht für alle Fälle zu verallgemeinern, da dies in einigen Fällen eine zusätzliche administrative Formalität für den Auftragnehmer schaffen würde. Im Entwurf ist dafür optiert worden, dass die Sicherheitsleistung (auf Initiative der Vergabestelle) auch ohne Antrag des Auftragnehmers freigegeben wird, wenn die Vergabestelle die Abnahme annimmt. Die Annahme der Abnahme müsste somit zu einer obligatorischen hälftigen oder vollständigen Freigabe der Sicherheitsleistung führen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Vergabestelle infolge der Abnahme keine Anmerkungen (Verbesserungspunkte) mehr vorbringen kann.

	Der Ausgangspunkt der in Artikel 33 Absatz 2 erwähnten Frist von fünfzehn Tagen ist ebenfalls entsprechend dem Vorangehenden angepasst worden. Als Ausgangspunkt gilt das tatsächliche Datum der Abnahme und nicht mehr der Abnahmeantrag (der, wie bereits erwähnt, nicht in allen Fällen besteht).

	Durch Artikel 3 des Entwurfs wird ein neuer Artikel 33/1 eingefügt, der darauf abzielt, Daten zu erhalten, um eine Überwachung der Sicherheitsleistung zu ermöglichen. Durch diesen Artikel wird die Vergabestelle verpflichtet, in einem auf der e-Procurement-Plattform verfügbaren Formular anzugeben, ob und in welcher Höhe eine Sicherheitsleistung verlangt wird oder ob keine Sicherheitsleistung verlangt wird. Dieses Formular ist mit der Vergabebekanntmachung oder der vereinfachten Vergabebekanntmachung verknüpft.

	Schließlich wird durch Artikel 4 des Entwurfs Artikel 1 Nr. 3 des Königlichen Erlasses vom 9. März 2022 zur Festlegung der Modalitäten in Bezug auf die Verpflichtung der Wirtschaftsteilnehmer im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung im Rahmen von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen abgeändert. Die Frist für das Inkrafttreten der Verpflichtung für Wirtschaftsteilnehmer, ihre Rechnungen für öffentliche Aufträge und Konzessionsverträge mit einem geschätzten Wert unter 30.000 EUR ohne Mehrwertsteuer (außer bei Aufträgen mit einem geschätzten Wert von höchstens 3.000 EUR ohne Mehrwertsteuer) elektronisch zu versenden, wird verlängert. Die Frist wird nämlich von 18 Monaten auf 22 Monate verlängert, wodurch diese Verpflichtung erst am 1. März 2024 in Kraft treten wird. Durch diese Verlängerung erhalten die Auftragnehmer mehr Zeit, um dieser Verpflichtung nachzukommen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Schließlich zielt die Abänderung auch darauf ab, einen Fehler in der französischen Fassung zu verbessern und sie an die niederländische Fassung anzupassen.

	Es ist anzumerken, dass sich der vorliegende Artikel 4 von dem Artikel unterscheidet, der dem Staatsrat vorgelegt wurde. In dem neuen Artikel 4 wird die vorerwähnte Frist nämlich sowohl für öffentliche Aufträge als auch für Konzessionen bis zum 1. März 2024 verlängert, wobei die Konzessionen nicht im Entwurf enthalten waren, der dem Staatsrat vorgelegt wurde. Das Gutachten des Staatsrates ist in diesem Fall also nicht vollständig befolgt worden. Es ist schließlich als zweckmäßig erachtet worden, die elektronische Rechnungsstellung auf Konzessionen mit einem Wert unter 30.000 EUR (aber über 3.000 EUR) anzuwenden, und zwar auch dann, wenn diese Anwendung in der Praxis sehr oft nur theoretisch sein wird (nur wenige Konzessionen liegen unter 30.000 EUR). Ein neuer Schwellenwert von 30.000 EUR für Konzessionen würde die Rechtsvorschriften unnötig komplexer machen. Der Schwellenwert von 30.000 EUR besteht derzeit nicht für Konzessionen.

	Ich habe die Ehre,


Sire,

der ehrerbietige und getreue Diener
Eurer Majestät zu sein.

Der Premierminister
A. DE CROO

Die Ministerin des Öffentlichen Dienstes
P. DE SUTTER

Der Minister der KMB
D. CLARINVAL

Der Staatssekretär für Digitalisierung,
beauftragt mit der Administrativen Vereinfachung
M. MICHEL

_____




4. SEPTEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2013 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Ausführung öffentlicher Aufträge und des Königlichen Erlasses vom 9. März 2022 zur Festlegung der Modalitäten in Bezug auf die Verpflichtung der Wirtschaftsteilnehmer im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung im Rahmen von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

	Aufgrund des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge, des Artikels 14/1 Absatz 4, eingefügt durch das Gesetz vom 7. April 2019, des Artikels 86 Absatz 1 und des Artikels 156 § 1 Absatz 1;

	Aufgrund des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die Konzessionsverträge, des Artikels 32/1 Absatz 4;

	Aufgrund des Gesetzes vom 13. August 2011 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, des Artikels 11/1 Absatz 4, eingefügt durch das Gesetz vom 7. April 2019, und des Artikels 35 Absatz 1;

	Aufgrund des Gesetzes vom 7. April 2019 zur Abänderung des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge, des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die Konzessionsverträge, des Gesetzes vom 13. August 2011 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Abänderung des Gesetzes vom 4. Mai 2016 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, des Artikels 26 Absatz 3;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 9. März 2022 zur Festlegung der Modalitäten in Bezug auf die Verpflichtung der Wirtschaftsteilnehmer im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung im Rahmen von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen, des Artikels 1 Nr. 3;

	Aufgrund der Stellungnahmen der Kommission für die Öffentlichen Aufträge vom 14. September 2022 und 14. Februar 2023;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die am 23. März 2023 gemäß den Artikeln 6 § 1 und 7 § 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 3. März 2023;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 17. Mai 2023;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 73.867/1 des Staatsrates vom 14. Juli 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Premierministers und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL 1 - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2013 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Ausführung öffentlicher Aufträge hinsichtlich der Sicherheitsleistung


	Artikel 1 - Artikel 25 des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2013 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Ausführung öffentlicher Aufträge, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 7. Februar 2014 und 22. Juni 2017, wird wie folgt ersetzt:

	"Sicherheitsleistung - Anwendungsbereich und Höhe

	Art. 25 - § 1 - Die Sicherheitsleistung beträgt 5 Prozent des Auftragswerts. Die Vergabestelle kann jedoch beschließen, keine Sicherheitsleistung zu verlangen, oder einen niedrigeren Prozentsatz festlegen. Beschließt die Vergabestelle, keine Sicherheitsleistung zu verlangen, oder sieht sie einen niedrigeren Prozentsatz vor, fügt sie eine entsprechende Bestimmung in die Auftragsunterlagen ein.

	§ 2 - Bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, für die kein Gesamtpreis angegeben wird, und außer bei anders lautender Bestimmung in den Auftragsunterlagen entspricht der Wert, der im Nachhinein mit dem in § 1 erwähnten Prozentsatz multipliziert werden muss, dem mit sechs multiplizierten geschätzten monatlichen Auftragswert.

	§ 3 - Bei Rahmenvereinbarungen wird gegebenenfalls pro Auftrag, der auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung vergeben wird, eine Sicherheit gemäß den Paragraphen 1 und 2 geleistet.

	In Abweichung von Absatz 1 kann die Vergabestelle bei einer mit einem einzigen Auftragnehmer geschlossenen Rahmenvereinbarung in den Auftragsunterlagen eine globale Sicherheitsleistung für die Rahmenvereinbarung vorsehen. Die globale Sicherheitsleistung wird auf 3 Prozent des geschätzten Werts der Rahmenvereinbarung festgelegt. Die Vergabestelle kann jedoch einen niedrigeren Prozentsatz festlegen. In einem solchen Fall fügt die Vergabestelle eine entsprechende Bestimmung in die Auftragsunterlagen ein.

	§ 4 - Bei Aufträgen mit Abschnitten muss eine Sicherheit, wenn sie geleistet werden muss, pro auszuführendem Abschnitt geleistet werden.

	§ 5 - Auf diese Art und Weise berechnete Beträge werden auf den nächsten Zehner in Euro aufgerundet. Auf dieselbe Weise werden ergänzende Beträge in bar der teilweise in Staatspapieren geleisteten Sicherheit und gemäß den Auftragsbestimmungen geleistete Teilrückzahlungen der Sicherheit aufgerundet.

	§ 6 - Die Vergabestelle darf bei öffentlichen Aufträgen und Rahmenvereinbarungen mit einem Vergabewert unter 50.000 EUR keine Sicherheitsleistung verlangen.

	§ 7 - Die Artikel 26 bis 33 sind nur anwendbar, sofern aufgrund des vorliegenden Artikels eine Sicherheit geleistet wird."


	Art. 2 - Artikel 33 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 22. Juni 2017, wird wie folgt abgeändert:

	1. Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

	"Wenn die Vergabestelle die vorläufige und/oder endgültige Abnahme annimmt, wird die Sicherheitsleistung gemäß den Artikeln 93, 133, 144 und 158 zur Hälfte oder vollständig freigegeben, selbst wenn der Auftragnehmer keinen entsprechenden Antrag eingereicht hat."

	2. In Absatz 2 werden die Wörter "innerhalb fünfzehn Tagen ab dem Tag des Antrags" durch die Wörter "innerhalb fünfzehn Tagen ab der vorläufigen und/oder endgültigen Abnahme" ersetzt.


	Art. 3 - In denselben Erlass wird ein Artikel 33/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 33/1 - Vergabestellen füllen die Felder in Bezug auf die Sicherheitsleistung in dem gesonderten elektronischen Formular aus, das zu diesem Zweck vom Föderalen Öffentlichen Dienst Politik und Unterstützung erstellt wird. Dieses Formular muss im Anschluss an die in den Artikeln 62 Absatz 1 und 143 § 1 Absatz 1 des Gesetzes erwähnte Vergabebekanntmachung oder im Anschluss an die in den Artikeln 62 Absatz 2 und 143 § 1 Absatz 2 des Gesetzes erwähnte vereinfachte Vergabebekanntmachung ausgefüllt werden.

	Die Vergabestellen geben im elektronischen Formular an, ob und in welcher Höhe eine Sicherheitsleistung verlangt wird."




KAPITEL 2 - Abänderung des Königlichen Erlasses vom 9. März 2022 zur Festlegung der Modalitäten in Bezug auf die Verpflichtung der Wirtschaftsteilnehmer im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung im Rahmen von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen


	Art. 4 - In Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 9. März 2022 zur Festlegung der Modalitäten in Bezug auf die Verpflichtung der Wirtschaftsteilnehmer im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung im Rahmen von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen wird Nr. 3 wie folgt ersetzt:

	"3. 1. März 2024 für öffentliche Aufträge und Konzessionsverträge, deren geschätzter Wert unter 30.000 EUR ohne Mehrwertsteuer liegt und bei denen:

	a) ab diesem Datum zur Abgabe eines Angebots aufgefordert wird oder

	b) in Ermangelung einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ab diesem Datum eine Bestellung versandt wird."




KAPITEL 3 - Inkrafttreten und Schlussbestimmung


	Art. 5 - Vorliegender Erlass, mit Ausnahme von Artikel 4, tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft für Aufträge, die ab diesem Datum veröffentlicht werden oder hätten veröffentlicht werden müssen, und für Aufträge, für die in Ermangelung einer Verpflichtung zur vorherigen Bekanntmachung ab diesem Datum zur Abgabe eines Angebots aufgefordert wird.

	Artikel 4 tritt am 31. Oktober 2023 in Kraft.


	Art. 6 - Der Premierminister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 4. September 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Premierminister
A. DE CROO

Die Ministerin des Öffentlichen Dienstes
P. DE SUTTER

Der Minister der KMB
D. CLARINVAL

Der Staatssekretär für Digitalisierung,
beauftragt mit der Administrativen Vereinfachung
M. MICHEL


